
 
 

Inhaber: Helmut Lux 
Öffentlich bestellter und vereidigter Auktionator 

Schloßstraße 5 ● 56068 Koblenz/Rhein 
www.Auktionshaus-Lux.de 

Telefon: 0261 / 36333 ● Telefax: 0261 / 38902 
 

Name: _____________________________________________ 
Anschrift: ___________________________________________ 
Telefon/E-Mail: ____________________________________________ 

 
Nr.: TITEL Gebot bis € 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Durch Erteilung eines schriftlichen 
Vorgebotes erkennt der Auftraggeber die 
Auktionsbedingungen an. Die oben 
eingetragenen Gebote, die bindend sind, 
enthalten nicht das Aufgeld von 23 %. 
Es  ge lten  unsere  nebenstehenden 
Vers te igerungsbed ingungen!  

Datum: 

_______________________ 
 
___________________ 

Unterschrift: 

Versteigerungsbedingungen 

 

Durch die Teilnahme an der Versteigerung werden folgende Bedingungen anerkannt: 

1. Die Versteigerung findet für Rechnung und im Namen der Auftraggeber statt. Anspruch auf 
Benennung der Kommittenten besteht nach dem Zuschlag. Die Versteigerungsgegenstände 
werden in dem Zustand versteigert, in dem sie sich befinden, sie können vor der 
Versteigerung, in der dafür angesetzten Ausstellung, besichtigt und geprüft werden. Die 
Einlassung des Kunden, die Vorbesichtigung nicht wahrgenommen zu haben, berechtigt 
nicht zu evtl. anschließender Reklamation. Eine Haftung für Mängel übernimmt der 
Versteigerer nicht. Die nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommenen 
Katalogbeschreibungen sowie mündliche oder schriftliche Angaben sind keine zugesicherten 
Eigenschaften gemäß § 459 ff. BGB. Gebrauchsspuren und kleinere Beschädigungen sind im 
Allgemeinen in der Katalogbeschreibung nicht besonders erwähnt. Gegen den Auktionator 
gerichtete Beanstandungen können nach dem Zuschlag nicht berücksichtigt werden. 

2. Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach dreimaligem Aufruf des Gebotes kein Übergebot 
abgegeben wird. In der Regel wird um 10 % gesteigert. Die Erteilung des Zuschlages kann 
sich der Auktionator als Vertreter des Auftragsgebers vorbehalten oder verweigern. Wenn 
mehrere Personen zugleich dasselbe Gebot abgeben und nach dreimaligem Aufruf desselben 
ein Mehrgebot nicht gemacht haben, entscheidet das Los über den Zuschlag. Kann eine 
Meinungsverschiedenheit über den Zuschlag nicht sofort geklärt werden, erfolgt 
nochmaliger Aufruf des Gegenstandes. Ein Telefonbieter ist automatisch Bieter des Limits. 
Dies gilt auch dann, wenn er beim Aufruf des Gegenstandes telefonisch nicht erreichbar ist. 
Der Versteigerer übernimmt keine Haftung für das Zustandekommen oder die 
Aufrechterhaltung der Telefonverbindung. 

3. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Mit der Erteilung des Zuschlages geht die Gefahr an 
der versteigerten Sache unmittelbar an den Ersteher über, das Eigentum wird erst nach 
voller Zahlung des Kaufpreises übertragen. 

4. Die Zuschlagsumme, zuzüglich 23 % Aufgeld, ist nach erteiltem Zuschlag sofort an den 
Auktionator zu zahlen. Die Mehrwertsteuer ist in diesem Betrag enthalten. Eine Stundung 
des Gesamtbetrages findet nicht statt. Bei Zahlungsverzögerung haftet der Ersteigerer für 
alle dem Auktionator entstehenden Schäden. 

5. Wird die Zahlung nicht sofort an den Auktionator geleistet oder die Abnahme der 
zugeschlagenen Sache verweigert, so findet die Übergabe des Gegenstandes an den Käufer 
nicht statt. Der Käufer geht vielmehr seiner Rechte aus dem Zuschlag verlustig, und der 
Gegenstand wird auf seine Kosten in der nächsten Auktion erneut versteigert. In diesem 
Falle haftet der Käufer für den Ausfall; dagegen hat er auf einen Mehrerlös keinen Anspruch 
und wird auch zu einem weiteren Gebot nicht zugelassen. 

6. Die Ersteher sind verpflichtet, ihre Erwerbung sofort nach der Auktion in Empfang zu 
nehmen. Bei späterer Abholung bitten wir um kurze Nachricht, um Wartezeiten zu 
vermeiden. Objekte, die nicht spätestens vier Wochen nach Rechnungslegung abgeholt 
wurden, können auf Kosten des Käufers eingelagert werden. Die Versendung erfolgt 
ausnahmslos auf Kosten und Gefahr des Ansteigerers. 

7. Der Sitz des Gewerbebetriebes des Versteigerers gilt als Erfüllungsort für alle 
Verpflichtungen des Käufers, der Gerichtsstand ist Koblenz. 

8. Schriftliche Aufträge können nur bis zu Beginn der Versteigerung angenommen werden, es 
muss hinreichende Deckung für das Gebot hinterlegt werden. 

9. In den Geschäftsräumen haftet jeder Besucher - insbesondere bei Besichtigungen - auch 
ohne Verschulden für jeden von ihm verursachten Schaden. 


